
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 7 TGFG
Gesundheitsförderungsfonds

 TGFG - Gesundheitsfondsgesetz - TGFG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.10.2024

1. (1)Zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention erfolgen im Rahmen des Gesundheitsförderungsfonds

Dotierungen durch die Sozialversicherung, die Bundesgesundheitsagentur und das Land. Der

Gesundheitsförderungsfonds verfügt über keine Rechtspersönlichkeit. Die Gebarung des

Gesundheitsförderungsfonds ist im Rahmen des Tiroler Gesundheitsfonds gesondert darzustellen.

2. (2)Die Höhe der Dotierung durch das Land beträgt insgesamt jenen Anteil an 15 Millionen Euro, welcher der

Volkszahl des Landes im Verhältnis zur gesamtösterreichischen Volkszahl entspricht; dabei ist jeweils die

Volkszahl des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Das Land hat den entsprechenden Anteil von zwei

Millionen Euro in den Gesundheitsförderungsfonds einzubringen. Der entsprechende Anteil des Landes an den

verbleibenden 13 Millionen Euro wird als Vorwegabzug durch die Bundesgesundheitsagentur eingebracht.

3. (3)Die Entscheidung über die Verwendung der Mittel aus dem Gesundheitsförderungsfonds erfolgt unter

Berücksichtigung der Strategie zur Gesundheitsförderung (§ 2b lit. h) in der Landes-Zielsteuerungskommission

nach den von der Bundes-Zielsteuerungskommission beschlossenen Zielen und Grundsätzen.
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